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Bucu das Staatsfekretärs

An das

Lon Reichsprotektor

Büro des Herrn Staatssekretär,

in Dühmanund mähren.

z.H.d.th-Obersturmbannführers GIEs,

Ein_.

11. SEP. 1942

in Prag.

Betrifft: Polizei-Kommissariat Prag Iv.-Burgstadt.

Bezug: Schreiben vom 1.Sept.1942,A.Z.:St.S.VIII B-18-5/42.

Ich habe bereits mit 24.August l942 auf Grund des Erla sses des

Ministeriums des Innern vom 21.April 1942 Z1.13.041/42-IV/2 ver-

fügt,dass das Polizei-Bezirkskommissariat in Prag IV. ab fort

"Polizei-Bezirkskommissariat V - Burgstadt" firmiert.

Hrida



Prag, den 27. August 1942.

Herrn Staatssekretär.

Wie ich aus einem Schriftstück feststelle, firmiert

die für den Bezirk Prag IV zuständige Abteilung der

Uniformierten Regierungspolizei : " Abteilung Hradschin ".

Ich schlage vor, sie in : " Abteilung Burg " umzubenennen.

Zuständig für die Regelung der Angelegenheit ist meines

Wissens der hies. Polizeipräsident.
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